
Beschwerde nach Vergewaltigung in Klinik abgewiesen
Drei Frauen, die von Assistenzarzt Philipp G. betäubt und missbraucht wurden, halten leitende Ärzte in Bethel für mitverantwortlich.

Doch die Ermittlungen gegen den Chefarzt der Neurologie, einen Oberarzt und die Klinikleitung wurden von der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Jens Reichenbach

¥ Bielefeld. Sie wurden im
Krankenhaus von ihrem Arzt
ohne ihr Wissen betäubt und
im bewusstlosen Zustand von
ihmvergewaltigt.DieOpferdes
Bielefelder Serienvergewalti-
gers stehen seit Bekanntwer-
den der Taten im September
2020 unter Schock. Wie viele
es waren, sagt die Staatsan-
waltschaft bis heute nicht.
Denn der Suizid des 32-jähri-
gen Assistenzarztes in der Ge-
fängniszelle beendete die Er-
mittlungen jäh.

Drei betroffene Frauen
kämpfen seitdem darum, dass
auch die verantwortlichen Ärz-
te des Evangelischen Klini-
kums Bethel (EvKB) durch ihr
„Wegsehen“ und „Abtun der
Beschwerden“ für die Taten
mitverantwortlich gemacht
werden. Doch die Ermittlun-
gen wegen „Beihilfe zur Ver-
gewaltigung durch Unterlas-
sen“ gegen den Chefarzt der
Neurologie, einen Oberarzt
und die Klinikleitung wurden
im Mai von der Staatsanwalt-
schaft eingestellt. Eine schrift-
liche Beschwerde dagegen hat
jetzt die Generalstaatsanwalt-
schaft abgewiesen.

Anwalt Daniel Farrokh, der
eines der Opfer vertritt, bestä-
tigt, dass die Generalstaatsan-
wältin in Hamm der Beschwer-
de „nicht abgeholfen“ habe: In
kurzen Sätzen sei nur bestä-
tigt worden, dass die Ermitt-
lungen im Umfeld der Klinik
keine Hinweise auf die Ma-
chenschaften des Assistenzarz-
tes erkennen ließen. Die Blut-
werte der Patientinnen und die
Kontrolle der Narkosemittel-
Vorräte waren unauffällig.

Wie berichtet, hatten die
zwei Frauen das verdächtige
Verhalten des Assistenzarztes
im August und im September
2019 gemeldet. Sie berichte-
ten von nächtlichen Besuchen
und einer Medikamentenab-
gabe, die kurz darauf zu einer
tiefen Bewusstlosigkeit ge-
führt hätte. Die Opfer beto-
nen, dass sie von Chef- und
Oberarzt nach ihrer Beschwer-
de jeweils abgewimmelt wur-
den.

Dass es sich hier um Vor-
bereitungshandlungen für
schwere Sexualstraftaten ge-
handelt hatte, ahnten auch die
Frauen damals noch nicht. Das
fanden erst die Ermittler der
Kripo ein Jahr später heraus,
als Computer-Experten unter
den Dateien des Arztes meh-
rere Beweisvideos entschlüs-
seln konnten.

»Vergewaltigungen
hätten verhindert
werden können«

Trotzdem sagen die Man-
dantinnen von Farrokh und
Anwältin Stefanie Höke, die
auch ein Opfer vertritt: „Wenn
wir damals ernst genommen
worden wären, hätten die Ver-
antwortlichen weitere Verge-
waltigungen verhindern kön-
nen.“ Farrokh kritisiert: „Weil
die Kripo die anderen Opfer
dazu gar nicht mehr befragt

hat, kann auch niemand mit Si-
cherheit sagen, ob es nicht viel-
leicht schon vorher weitere
Hinweise auf den Verdächti-
gen gegeben hat – und ob auch
diese nicht ernst genommen
wurden.“

Die Generalstaatsanwalt-
schaft habe dazu angemerkt,
dassdieStaatsanwaltschaftBie-
lefeld zu Recht von weiteren
Befragungen abgesehen habe,
weil diese „nur auf Grundlage
von Vermutungen“ unzuläs-
sig gewesen wären, erklärt der
Opferanwalt.

Dieses Argument hält er für
nicht überzeugend: „Erstens
halte ich das nicht für Ver-
mutungen, sondern für Er-
mittlungsansätze und zwei-
tens behaupte ich, dass in 99
Prozent aller Kriminalfälle Er-
mittlungen aufgrund von Ver-
mutungen geführt werden.
Wennichvermute,dassderTä-
ter die Tatwaffe in den Bach ge-
worfenhabenkönnte,danngu-

cke ich dort nach. Es ist mir
neu, wenn das unzulässig wä-
re.“

Die Vergewaltigungsserie
des Bielefelder Assistenzarztes
Philipp G. dürfte eine der größ-
ten ihrer Art in der jüngeren
Vergangenheit sein. Nach der
Durchsuchung seiner Woh-
nung und der Auswertung der
Computerdateien des Tatver-
dächtigen war von zahlrei-
chen Beweisvideos und peni-
bel geführten Opferlisten die
Rede. Doch die Staatsanwalt-
schaft sagt bis heute nicht, wel-
ches Ausmaß die entdeckten
Beweise genau hatten. Auch ein
Teil der Opfer wurde bis heu-
te nicht über die Taten infor-
miert.

Die Ermittlungsbehörden
standen nach dem Tod des Be-
schuldigten vor dem Dilem-
ma, möglicherweise Frauen
mit einer solchen Information
nachträglich zum Opfer zu ma-
chen, sogar zu traumatisieren,
obwohl sie durch ihre Bewusst-
losigkeit bis heute ahnungslos
waren. Kritiker warfen den Be-
hörden vor, dass sie diese Ent-
scheidung den Opfern nicht
hätten abnehmen dürften.

Opferanwältin Stefanie Hö-

ke betont zudem: „Der Täter
hatte Geschlechtskrankheiten,
über die zumindest meine
Mandantin informiert wor-
den ist.“ Diese sei zum Glück
nicht infiziert worden. Höke
forderte die Behörden aber auf,
die anderen bekannten Opfer
zumindest darüber zu infor-
mieren.

»Das kann ich aus
Opfersicht
nachvollziehen«

Doch die Generalstaatsan-
waltschaft sah auch hierzu
„keine Verpflichtung“: „Das
kann ich aus Opfersicht ge-
nauso wenig nachvollziehen
wie die unzureichende Ermitt-
lungsarbeit bisher“, sagt Hö-
ke. Ob die Frauen nach ihrer
abgewiesenen Beschwerde nun
die Möglichkeit eines Klage-
erzwingungsverfahrens wäh-
len, sei noch unklar, sagen die
beiden Anwälte.

Ein solches Verfahren hat
das Ziel, die Entscheidung der
Staatsanwaltschaft,dasVerfah-
ren gegen die verantwortli-
chen Ärzte einzustellen, ge-
richtlich zu überprüfen.Dieses Handyfoto zeigt das Fläschchen des Narkosemittels Propofol, das eine Patientin im Klinikbett fand. Foto: Jens Reichenbach

Drogenhandel im Bielefelder Knast
Landgericht verurteilt Mann zu drei Jahren Haft. Zuletzt war er wegen

Totschlags verurteilt worden

Nils Middelhauve

¥ Bielefeld/Detmold/Bad
Oeynhausen. Ein gutes halbes
Jahr lang währte ein nicht ganz
alltäglicher Prozess, der nun
mit der Urteilsverkündung
einen Schlusspunkt fand: Das
Bielefelder Landgericht ver-
urteilte einen 53-jährigen
Mann aus Detmold zu drei Jah-
ren Gefängnis, weil er in der
Bielefelder Justizvollzugsan-
stalt (JVA) mit Rauschgift ge-
dealt hatte. Derartiges ließ sich
einem ebenfalls wegen Dro-
genhandels im Knast angeklag-
ten Mann aus Bad Oeynhau-
sen nicht nachweisen. Ihn ver-
urteilte das Gericht nun we-
gen unerlaubten Besitzes von
Betäubungsmitteln zu neun
Monaten Gefängnis.

Sowohl der aus Bad Oeyn-
hausen stammende Naif S. (53;
Namen aller Betroffenen ge-
ändert) als auch sein gleich-
altriger Mitangeklagter Boris
H. sind mannigfach vorbe-
straft. Letzterer war vom Ha-
gener Landgericht wegen Tot-
schlags zu 14 Jahren Haft, Naif
S. zuletzt vom Landgericht Bie-
lefeld wegen schweren sexuel-
len Missbrauchs zu neunein-
halb Jahren Gefängnis ver-
urteilt worden. Die Männer
lernten sich sodann in der Bie-

lefelder JVA kennen, wo zu-
mindest Boris H. schließlich
mit Drogen handelte.

Aufgefallen war das selbst-
redend auch im Gefängnis il-
legale Treiben, als H. am 21.
April 2019 Besuch in der JVA
bekam. Die Vollzugsbediens-
teten beobachten, dass sich die
beiden Männer außerordent-
lich auffällig verhielten. Boris
H. und sein Besucher saßen
einen kurzen Moment an
einem Tisch, standen dann auf,
um zu einem Süßigkeitenau-
tomaten zu gehen und bega-
ben sich sodann zu ihrem Tisch
zurück.

Auffälliges
Verhalten erregte
Verdacht

Lediglich zwei Minuten spä-
ter wiederholte sich das Schau-
spiel. Die Beamten schöpften
Verdacht. Nachdem der Besu-
cher die JVA wieder verlassen
hatte, durchsuchten sie Boris
H. – in seiner Hose fanden sie
Kokain, Marihuana und Sub-
utex-Tabletten. Dem subute-
xabhängigen H. gestand die
XXI. Große Strafkammer des
Bielefelder Landgerichts nun
zu, dass zwei dieser Tabletten
zum Eigenkonsum gedacht ge-

wesen sein mögen. Die restli-
chen Drogen, so das Urteil,
sollten hingegen in den Ver-
kauf gelangen.

Der Handel mit irgendwel-
chen berauschenden Substan-
zen war dem ebenfalls auf der
Anklagebank sitzenden Naif S.
auch nach umfangreicher Be-
weisaufnahme jedoch nicht
nachzuweisen. Er war ur-
sprünglich angeklagt, als rech-
te Hand von Boris H. an den
Drogengeschäften in der JVA
beteiligt gewesen zu sein, nach-
dem bei ihm im Frühjahr 2019
Haschisch und Subutex-Ta-
bletten gefunden worden wa-
ren.

Doch war es für die Kam-
mer unter dem Vorsitz von
Richter Piotr Tyczynski nicht
mit der notwendigen Sicher-
heit feststellbar, dass die bei-
den Angeklagten tatsächlich
zusammengearbeitet hatten.
Da darüber hinaus Naif S. auch
kein anderweitiger Drogen-
handel nachweisbar war, ver-
urteilte ihn das Gericht letzt-
lich lediglich wegen des un-
erlaubten Besitzes von Betäu-
bungsmitteln zu neun Mona-
ten Haft.

Die Staatsanwältin Kyra
Zielesch hatte zuvor vier Jahre
Gefängnis für Naif S. bean-
tragt.
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100% NRW.
Schweinefleisch  zu
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Polen/Serbien
 Kulturheidelbeeren 
Klasse I, 500 g Eimer  
(1 kg = € 6.66)     

Frische Bratwurst 
grob, fein gekörnt oder 
mit Chili, je 1 kg        

 Aerzener „Das Pure“ 
Hafervollkornbrot mit 
Ölsaaten, 400 g Packung  
 (1 kg = € 4.98)     

Frische Schmetterlings- oder 
Minutensteaks 
aus dem Schweinelachs, 
ideal zum Kurzbraten, 
je 100 g        

 Bergader Bergbauern Käse
oder Almzeit 
in Scheiben, versch. 
Sorten und Fettstufen, 
je 150 g / 130 g  Packung  
 (100 g = € 0.99 / € 1.15)     
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 Dallmayr 
prodomo 
gemahlener 
Bohnenkaffee oder ganze 
Bohne, Kaffeegenuss mit 
vollem Aroma, vakuumver-
packt, versch. Sorten, je 500 g 
Packung   (1 kg = € 8.58)     

 Milka 
Schokolade 
versch. Sorten, 
je 250 g - 300 g Tafel  
(1 kg = ab € 5.97)     
auch Milka Zarte 
Momente und Milka 
Favourites im Angebot
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unverpackt

 Schinkenfleischwurst 
im Ring, natur, mit 
Knoblauch oder Chili, 
je 100 g        

 Lorenz Crunchips
oder Erdnuss 
Locken 
versch. Sorten, 
je 150 g - 200 g 
Beutel  
(100 g = ab € 0.44)     

Portugal
 Brombeeren und Himbeeren 
KL.I, 125g-Schale   
(100 g = € 1.19)     
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Deutschland
 Zwetschgen 
aus NRW, Klasse I, 1 kg         

 Original Wagner Steinofen 
Pizza oder Pizzies  
und weitere Sorten, 
tiefgefroren, 
je 270 g - 385 g Packung  
(1 kg = ab € 3.35)     

Lokales DONNERSTAG
26. AUGUST 2021BI3


